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E. Sicherheits -, Gesundheits- und Bestattungs¬
wesen.

I. Polizei.
Der Chef der Königh Polizei-Direktion ist der Polizeipräsident.

1 PoWto “^ IS-t i m 5 Polizeireviere eingeteilt mit je 1 Polizei-Kommissar,
Polizei-Wachtmeister und einer entsprechenden Anzahl Schutzmänner.

An der Spitze der gesamten Schutzmannschaft steht der Polizei-Inspektor,sSftll I mrarefnfminrr 1 PAlinnin. n ..1. i _ * j._ _ J 1 n i - r . 'Zn Hoc TT T ; — ßiz L . vvuuizMuautiBvintii szenz der rolizei - l
schrei Unterstützung l Polizeiwachtmeister und 1 Schutzmannals Kommando-
in, R‘ ,f kommandiert sind. Jeder der 5 Polizei-RevierKommissare ist für dieim R - «euer uer u roiizei -nevierJ
naeK6r er ZU erl edigenden Dienstgeschäfte verantwortlich.

" den  dafür gegebenen Instruktionen ausgeführt
Die letzteren werden

Der Dienst der Polizei-Reviere umfasst folgende Dienstzweige:
des Fremdenverkehrs

3

Das Einwohner-Meldewesen, die Kontrolle
und tägliche Revision der Herberge;
Die Ausstellung, den Umtausch und die Erneuerung der Quittungs¬
karten der Invalidenversicherung, sowie der hiermit verbundenen
Korrespondenz;
Unfallsachen; die Feststellung des Tatbestandes durch Vernehmung
des Verletzten und der Zeugen:

4' .Kriminalsachen, die Entgegennahme von Anzeigen und Feststellungdes Tatbestandes ; 6
•>• Unglücksfälle, Brände, Selbstmorde und die erforderlichen Fest¬

stellungen an Ort und Stelle, sowie die Erstattung der bezüglichen
Anzeigen;

<>. Beaufsichtigung der Bauten in bezug auf die Ausführung der vor¬
geschriebenen Sicherheitsmassregeln;

7. Kontrolle des Marktverkehrs, sowie des öffentlichen Fuhrwesens;

9.

r > . i r , . . v  viiüiiLiuwiüii runrwbseiis;
Periodische Revision der gewerbl. Anlagen und der Arbeitsbüchei
der darin beschäftigten Personen;
die Revision der Fabriken bezüglich der für dieselben geltenden
besonderen Vorschriften, insbesondereRevision der Buchdruckereien,
Bäckereien, Werkstätten zur Anfertigung von Bekleidung und
Wasche, der Gast: und Schankwirtschaften, soweit in den letzteren
Hilfspersonal beschäftigt wird;

, Ehrung der Katasterblätter über die gewerbl. Anlagen:
• Die Revision der Pflegekinder, der Schankgefässe, der Pulver- und

bprengstofflager, der Verkaufsstellen für Margarine, der Lager von
Mineralölen, der Trödler, Gesindevermieterund derjenigen Personen,
tue fremde Rechtsgeschäfte besorgen (Rechtskonsulenten) und der
nnmobilienagenten;
Pie.Ausstellung von Radfahrkarten, Arbeitsbüchern, Dienstbüchern
ind Aufenthaltsbescheinigungen zum Zwecke des Aufgebots . An-
räge auf Erteilung von Wandergewerbescheinen und Gewerbe-

- ^egitimationskarten;
• Die Beglaubigung von Pensions- und Rentenquittungen, sowiesonstiger Unterschriften.

Adressbücher :•n- und ausländischer Städte (zirka 160 Bände) liegen
zur Einsicht auf IHarktstraase 26 , Hof links.
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Die Dienstgebäude der Polizei -Direktion und der Reviere sind an das
allgemeine Fernsprechnetz angeschlossen . Wünscht das Publikum die Hilfe
der Polizei , so ist die Polizei -Direktion anzurufen und wird von dort aus
eine Verbindung mit der betreffenden Polizei -Revier -Wache hergestellt . Die
Revision der iin Posten - und Patrouillendienst befindl. Schutzmänner wird von
den Polizei -Revier-Vorstehern und den Polizei-Wachtmeistern ausgeübt.

Die Stadt Wiesbaden leistet zu den Kosten der Staatspolizei einen ge
setzlich bestimmten Beitrag . Weil aber der Stadtgemeinde Wiesbaden die
Feldpolizei zur eigenen Verwaltung überwiesen ist , so erwächst dem Staate
eine Minderausgabe und wird deshalb der von der Stadt zu leistende Beitrag
um den für die Verwaltung der Feldpolizei erwachsenden Kostenbetrag ermässigt.

Ausser den 5 Polizei -Revieren besteht eine berittene Schutzmanns-
Abteilung aus 1 berittenen Polizei-Wachtmeister und 6 Schutzmännern.

Ferner gehört zu der Polizei-Direktion eine Kriminal-Abteilung , welche
sämtliche zur Anzeige gekommenen Vergehen und Verbrechen zu bearbeiten hat.

Als Leiter der Kriminal -Abteilung ist ein Polizeirat bestellt . Dieser
Abteilung gehören 3 Kriminal -Polizei -Kommissare, 1 Kriminal -Polizei -Wacht¬
meister und 15 Kriminal -Schutzmänner an.

II . Feuerwehr.
Die Feuerwehr setzt sich zusammen aus:

a. Der Berufsfeuerwehr . — b. Der freiwilligen Feuerwehr.
Die gesamte Feuerwehr ist dem Branddirektor unterstellt.

a . Berufsfeuerwehr:  Leiter derselben ist der Branddirektor,
3 Wachtmeister , 8 Oberfeuermänner , 49 Feuermänner , 12 Pferde,
ausserdem Reserve mit 21 Reservefeuermänner.

An Fahrzeugen stehen zur Verfügung : 3 komplette Löschzüge mit je
3 Fahrzeugen und ein Wagen zur Hebung gestürzter Pferde.

b. Freiwillige Feuerwehr:  45 Mann stark : dieselben
besondere Abteilungen
Platterstrasse.

Feuersicherheitswachen werden gestellt:
1. Hoftheater 1Wachtm .1Obfrm.u.7Mann
2. Residenz -Theater 1 Obfrm . u 1 Mann

und zwar in Klarenthal und
bilden
obere

4. Volkstheater 1 Mann
5. Walhalla 1 Obfrm . u. 1 Mann

ausserdem noch bei grösseren Festlichkeiten im Kurhaus u. sonstigen
hiesigen Etablissements , ferner bei Waldfesten etc.

Die Alarmierung geschieht entweder durch Feuermelder , durch Telephon
(No. 945) oder mündlich auf der Feuerwache , Neugasse 6.

Bei telephonischem Anruf ist nur „Bitte Feuerwehr“, nicht aber die
Rufnummer nötig. .

Benutzung der Feuermelder:
Bei den neuen Feuermeldern , werden Schlüssel nicht benutzt , sondern nur die

Scheibe eingeschlagen und kurz an dem im Kasten befindlichen Knopfe gezogen.
Verzeichnis der Feuermelder und der im Besitz der Schlüssel befindlichen Personen.

1. Aarstr . 22
2. Albrechtstr . 1
3 + Arbeitshaus (Mainzerstr . 148a)
4. -f Archiv (Mainzerstr . 80)
5. 4" Bachmeyerstr . 11 (Blindenanstalt)
6. f Bahnhofstr . 15 (Regierung)
7. f Bahnhofstr . 20 (Göbel, Autogar .)
8. Beausite (Schlüssel hat der Heizer

der Neroborgbahn)
9. BierstadterStr .,EckeBodenstedtStr . I

10. Bleichstr . 40
t Privatmelder . Doch werden auch

11. Blücherplatz 3
12. f Dotzheimer Str . 9 (Lyceum)

Drucksachen

13. f Dotzheimer Str . 19 (Kaisersaal)
14. Dotzheimer Str. 41
15. Dotzheimer Str.106(Schlüssel Dotz¬

heimer Str . 108, Beamtemvohn-

16. Dotzheimer Str .146(Schlüssel Dotz¬
heimer Str . 146, Schauss)

17. Emilienstr , Ecke Kapellenstr.
(Schlüssel Emilienstr . 3, Henzel)

da Feuermeldungen angenommen.

für den Geschäftsbedarf liefern zu massigen Prisen
Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26
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18
19
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Emser 8tr ., Ecke Hellmundstr.
Frankfurter Str . 22
Friedriehstr . 6
t Friedriehstr . 16 (Glaser , Privat¬

melder)
t Friedriehstr . 20(Vorschussverein)
t Friedriehstr . 36 (Krekel)
Göbenstr . 13
Goethestr . 13
Gustav Freytagstr . gegenüber

Nr . 11 (Mast)
Gartenstr . 9
Gustav Adolfstr ., Ecke Hartingstr.
Gneisenaustr . 35
Geisbergstr . 36
Geisbergstr . 5
Herderstr . 15
Johannisbergerstr . 7
Karlstr . 12
t Kranzplatz 9 (Hotel Kose)
Klarentaler Str . 10
Kurhausplatz
Alte Kolonade
tKrankenhaus (Küehenbau)
tKrankenhaus (Chirurg Abteilung)
Kapellenstr . 42 (Augenheilanstalt)
Kochbrunnenplatz am Palasthotel
t Kochbrunnenplatz 1 (Palasthotel)
König], Theater:

1- Eingang
“• Vor dem Balletsaal

62
63
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71
72.
73.
74.
75.
76.

’■ Schneiderei
; • Vestibül

Bühne

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.

93.
94.

95.
96.

97.
98.
99.

100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.

»>id

h

? aAs.er  Friedrich -Ring 32' I K'rchgasse 35(Kaufh.Schneider)
’ I Kirehgasse 39(Kaufh .Blumenthal)
' + S:̂ rchgasse45 (KaufhausBormass)

T^ rcllgasse 50 (Fouragehandlung
1!SuG1"'lus.

jKaiser Friedrich -Ring 79(Landes-

r ®̂ her Schule
Kuisenpiatz

imURmnstr - 42 (Residenztheater
Bühnenhaus , i. Zuschauerhaus)

i ^ Kgasse 26
Laht n.geasse 1 (Bildner,
f t *stF-’ Ecko Walkmühlstr.
Möh? 8m̂ 8tr* 16 (Kreishaus)
iMorifln?* tr ' 4 (mit Scheibe,)
Main S r’’ Ecke Albrechtstr.

°'"2er Str. 18

Barkgt' ^ Privatmelder befinden sich im Kaiser Friedrich -Bad, Langgasse
+ sinn gegenüber der Hessstrasse.

md  Pnvatmelder.

^Üi6U« Druc,t sachen (Verlobungsbriefe , Hochzeilseinladunqen usw.)
fertigen Carl Schnegelberger Ä Cie . , Marktstrasse 26

Mainzer Str . 60
f Mainzer Str . 142 (Gaswerk)
f Mainz«rStr .l60(Rossel&Schwarz)
Martinstr ., Ecke Frankfurter Str.
f Mühlgasse 1 (Herrnmühle)
Mühlgasse 6
Michelsberg 20
Nerotal 45
f Neroberg (Hoteleingang)
Nerobergstr . 5'

. Nerostr . 29
, Nettelbeckstr . 12
, Oranienstr . 9 (Schule)

Parkstr .. Ecke Bodenstedtstr.
Platterstr . 72
Platterstr '. 170 (Schlüssel bei Hof¬

heinz, Platterstr . 170)
Rheingauerstr . 11
Rheinstr . 102 in der Allee.
Rheinstr . 17
f Rheinstr . 35 (Regierung)
Rüdesheimer Str . 14
f Regierung, Bahnhofstr.
t Rettenmeyer (Privatmelder ) im

Möbelheim.
Rondel (Mast)
Rosenstr ., Ecke Bierstadter Str.
Ruhbergstr . 1
Schierst . Str . 38 (Versorgungshaus)
Schierst .Str .gegenüber der Kaserne

(Schlüssel hat Kasernenwache)
Schlachthaus -Eingang
Schöne Aussicht , Ecke der Hohen

lohstr.
Sonnenberger Str . gegenüber Leber¬

berg
t Sonnenberger Str . 3 (Claden)
f Sonnenberg Str . 12 (Paulinen-

schlösschen)
Sonnenberger Str . 27
Sonnenberger Str . 80 (Schlüssel

Kronenbrauerei .)
f Schlossplatz 1 (Kgl . Schloss)
f Schwnlbacherstr . 62 (Kranken !,.)
Schulberg (Schuhnauer)
Schachts!,-. 25
Schützenstr . 5 (Schlüssel Schützen -

str . 5)
Sedanplatz
Stiftsstr . 30 an der Schule
Schwalbacher Str 26
Taunusstr . 57
Walramstr . 19
Walkmühlstr . 32
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III . Sanitätswache.
Die Alarmierung geschieht entweder durch Telephon (Nr. 945), oder münd¬

lich. Es stehen 4 bespannte , aufs modernste ausgerüstete Wagen zur Verfügung.
Die Wagen sind mit allen modernen Hilfsmitteln ausgerüstet , ebenso sind die
Mannschaften in allen Zweigen des Samariterdienstes durch den Feuerwehrarzt
Dr. med . Schaffner ausgebildet.

Bei Unfällen  kostet die Benutzung bis zu einer Stunde 6.50 Mk.

Tarif für Kranke  njtr ans p'ort.
Es werden erhoben:

a. Von 1 Kranken der I . Verpflegungsklasse 10 Mark
Von 1 Kranken der II . Verpflegungsklasse 6 Mark
Von 1 Kranken der III . Verpflegungsklasse 2 Mark
bei normaler Benutzung des Fuhrwerks bis zu 1’/, Stunden.

Eine längere Inanspruchnahme des Wagens wird be¬
sonders berechnet.

b. Bei Transporten , welche nicht in eine Krankenanstalt , sonder»
innerhalb der Stadt von einer Wohnung in die andere , oder
von einer Wohnung nach den Bahnhöfen oder umgekehrt aus¬
geführt werden , findet die Berechnung nur in der I . Klasse statt

c. Bei auswärtigen Gemeinden pp . im Umkreis bis zu 7 Kilometer
für jeden Transport 10 Mark, dagegen werden Transporte v«n
über 7 Kilometer nur noch nach vorheriger Vereinbarung be¬
züglich der Transportkosten ausgeführt.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht , dass Personen , welch*
an ansteckenden Krankheiten leiden, innerhalb hiesiger Stadt , nur mittelst de»
eigens hierzu bestimmten Krankenwagens befördert werden dürfen.

Oeffentliche und überhaupt alle nicht lediglich den) Privatgebrauch de»
Besitzers und seiner Angehörigen dienenden Personenfuhrwerke , dürfen Z1‘
Beförderung solcher Kranken nicht benutzt werden . (Polizei -Verordnung voi»
1. Dezember 1901.) j J

Die 4 vorhandenen Krankenwagen , von denen einer nur für
glücksfälle,  der andere nur für ansteckende Krankheit « ,
und 2 für alle sonstigen Krankheiten  benutzt werden, stehen ^
der städtischen Feuerwache und werden Bestellungen auf diese Wagen ,
jeder Zeit , auch bei Nacjht, mündlich, schriftlich oder telephonisch (Nr. 945) »
der Feuerwache entgegengenommen. Bei der Bestellung ist genau anzugeb®'
Name und Wohnung des Kranken , Art der Krankheit , sowie wenn mög» lC
der Ort , wohin der Kranke befördert werden soll.

Es wird gebeten , den Revers , welchen der Transportführer beim Abh° *
des Kranken vorlegt (bei Unglücksfällen ausgenommen) zu unterschreib
Ebenso werden die Herren Kassenärzte , falls es sich um lleberfiihrung '
Kassenmitgliedern handelt , gebeten in der Wohnung des betreffenden KraO ^
eine Bescheinigung zurückzulassen , aus der hervorgeht , dass die Ueberfühf^
itn städtischen Krankenwagen nötig war.

Kataloge, Broschüren, Jahresberichte
Carl Schnegelberger & Cie . ,

Verlagswerke u. s. w.Marktstrasse
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IV. Infektionskrankheiten.
Polizei-Verordnung.

p„,;,. Auf  dei §§ 6, 12 und 13 der Allerhöchsten Verordnung über die
(n Q Q .waltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867
alWm • l0T29' m Verbindung mit den §§ 137 und 139 des Gesetzes über die
Sl a n La“de Sverwaltung vom 30, Juli 1883 (G.-S. 8. 195), § 13 des Reichs-
(R P m bQrl e Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900
der p'ünl 306  T 3 § 8,„d„e,r Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung
»Lm l ktil ?- 28. Januar 1904 ordne ich hierdurch — der Eilbedürftigkeit
Än n b6rhaltll.?h ä er .»»erträglichen Zustimmung des Bezirksausschusses -

uen Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden an, was folgt:
Taf,p iJ '-i Alle preisenden Personen, welche sich innerhalb der letzten sechs
habe,, • j irer  Ankunft in choleraverseuchten Gegenden Russlands aufgehalten
oder m, »nverzü g1Jch nach -̂rer Ankunft der Ortspolizeibehörde schriftlicher  mündlich zu melden.

die vnn ?' Un!er / »reisenden Personen sind nicht nur ortsfremde Personen,
die n-n-I .u.&" arts  Eintreffen , sondern auch ortsangehörige Personen zu verstehen,
Russland Un 8®re“ »der kürzerem Verweilen in einer choleraverseuchten Gegend«bsiands nach Hause zuriickkehren.

den rIh ' Wer zxx\ Erstattung der Meldung verpflichtet ist, regelt sich nach
Regien, llzei 'Verordnungen  vom 14. 7. 04 (Amtsblatt für den1
für den i bl Zlrk  Wiesbaden , Seite 315 f.), 24. 9. 04 und 18. 2. 05 (Amtsblatt
3«. 7 04 ai ; ui ba i rf l Frankfurt a . M, Seite 375 f. und 92), sowie vom
zu Nr 4 (Amtsblatt 1908, für den Regierungsbezirk Wiesbaden , Extra -Beilage

ZifferI ,1' Zuwiderhandlungen gegen obige Anordnungen werden nach § 45,
s r  Remhsgesetzes vom 30. 6. 1900 (R.-G.-Bl. 8. 306 f.) bestraft,

in Kraft Ule8e  Bol -rei Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung

Wiesbaden,  den 6. Oktober 1908.
Der Regierungs präsident:

Dr . v. Meister.

1. Anzeigepflicht.
i i(‘ neuevriilehrne  hiedurch \ eranlassung , insbesondere die Herren Aerzte auf
Kr*»kheiten 88 »^orweitig gesetzlich geregelte Anzeigepflicht bei bestimmten

^r»nkheiten dem  Reicbsgesetz betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher
3,6  Bekäm , f. VOm,?0 Jun ‘ 1900 und nach dem preussischen Gesetz betreffend
^treten am 'orF »ber*ragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 (in Kraft
o? er  den Sf u Oktober ) sind bei der für den Aufenthaltsort des Erkrankten
t St «nden . u -»ständigen Polizeibehörde unverzüglich , bezw. innerhalb
10<lesfall an . lach  nrlangter Kenntnis anzuzeigen jede Erkrankung und jederan:

. »es odeAlfn 9’2 ( Le pra ) »der Aussatzverdacht.
.?lphtheci« ^ »trerd .äcbtigcs Tj ör_. 3. Cholera (asiatische ) oder ChoTeraverdacht.

tolles 2. Bissverletzung durch
j . " 'Mmnerie u- vimiera asiatische ) oder Choleraverdacnt.

6- F|Bi<Tohe 1p" brLaunei ' »i Fleck,i eber (Flecktyphus ) oder Fleckfieberver-
, rt, acht. h Fisch‘ oder Wurst-Vergiftung. 7. Gelbfieber oder Gelbfieber-

' " «"'Ckstarre (übertragbare ). 9. Kindbettfieber (Wochenbett -, Puer
oPt-Tuberkuiojp Kornerkrankheit (Granulöse , Trachom ). 11. Limn»n. „,,d Kehl.“eulen Pest)

B „ - , -/ ■ 11- Lungen- und Kehl-
od JT .bel  Todesfällen ). 12. Milzbrand. 13. Pest (orientalische

r C i - U - Pocken «Blattern ) oder Pockenverdacht.
2i ®j- 18. Scharl u '?̂ «feb™ recurrens ). 17. Ruhr, übertragbare (Dys,n-

T,phus (BnteJeTbstyphu ? a°hfieber)' ^ (Bvssa ). 20. Trichinose.

Messbücher in- und ausländischer Städte (zirka 160 Bände) liegen
zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.
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Die bisherige Anzeigepflicht für Masern ist fortgefallen. Dagegen em-
pfeHle ich hinsichtlich des Unterleibs-Typhus dringend, auch den blossen Verdacht
zur Anzeige zu bringen.

Ausser dem in erster Linie zur Anzeige verpflichteten, zugezogenen Arzte
sind nacheinander, d. h. falls ein früher genannter Verpflichteter nicht vor¬
handen ist , verpflichtet:

1. der HaushaltungsVorstand;
2. jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschäftigt»

Person;
3 derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Erkrankungs- oder

Todesfall sich ereignet hat;
4. der Leichenschauer.
Unterlassungen der Anzeige sind mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder

mit Haftstrafe bedroht.
Wiesbaden,  24 . Dezember 1905.

Der Polizei-Präsident:
v. S ch e nc k.

2. Desinfektionspflicht.
§ 1. Die Haushaltungsvorstände, bezw. deren Stellvertreter (in Anstalt«»

die Leiter , Verwalter, Hausväter u. s. w.), sowie die Unternehmer von Privat
Krankenanstalten und die Besitzer und Leiter aller dem öffentlichen Verkett
dienenden Aufenthaltseinrichtungen, wie Gasthöfe, Logierhäuser, Pensionat»
Chambre garnies, Herbergen, Schlafstellen und dergleichen, sind verpflichtet
bei den in § 2 näher bezeichneten Krankheits- und Sterbefällen die von de"
Kranken benutzten Effekten und Räume, sowie die in den letzteren befindliche»
Gegenstände auf ihre Kosten desinfizieren zu lassen.

§ 2. Die Desinfektion wird angeordnet:
1. unbedingt bei Pocken, Flecktyphus , Rückfallfieber, asiatisch"'

Cholera, Pest, Lepra, Genickstarre, Ruhr, Diphterie, Scharlach ü"
Darmtyphus. ^

Bei Darmtyphus ist die Desinfektion der Wohnung nur da»
unbedingt erforderlich, wenn der Erkrankte in der Wohnung kr»̂
zu Bett gelegen hat, bevor er dieselbe, z. B. zur Ueberführungein Krankenhaus verliess, andernfalls kann die Desinfektion *
die Klosetts besckränkt werden;

2. in besonderen Fällen durch.Entscheidung der Polizeidirektionb»'
Anhörung des Kreisarztes, bei anderen unter Ziffer 1 nicht w
nannten Infektionskrankheiten.
Die Desinfektion hat stattzufinden, sobald das Aufhören der M'

§ 3. xjw  L/esimeKtron iwa »» hiuuüubii, suuaiu » uumreii »1 .....
steckungsgefahr ärztlich festgestellt ist, bezw. nachdem der Kranke oder de»8
Leiche aus der Wohnung entfernt worden ist. ^

Hierüber haben zwecks Herbeiführung der Desinfektion die in § 1
zeichneten Personen, sowie auch der behandelnde Arzt, oder, wenn der Kr»
in einer Krankenanstalt untergebracht war , der leitende Arzt derselben s° ^
spätestens aber innerhalb 24 Stunden, von dem genannten Zeitpunkt »° -
rechnet, bei der Polizei-Direktion schriftlich Anzeige zu erstatten.

§ 4. Die Ausführung der Desinfektion wird lediglich durch die ŝ ff
Desinfektionsanstalt unter der verantwortlichen Leitung ihrer Beamten
Maasgabe der vom Magistrat hierzu erlassenen Vorschriften und unte
grundelegung des ebendaselbst aufgestellten Tarifs bewirkt.

§ 5. Die Beförderung der mit ansteckenden Krankheiten der jg
bezeichneten Art behafteten Personen muss durch den hierzu besond«
stimmten städt. Krankentransportwagen stattfinden, soweit nicht eigenes
werk dazu verwendet wird.

Die Benutzung öffentlicher Fuhrgelegenheiten (Droschken,
Strassenbahn und dergleichen) zur Beförderung solcher Kranken ist »nt f

Drucksachen

iS*
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Ist dies gleichwohl geschehen oder ist eigenes Fuhrwerk verwendet worden , so
muss die Desinfektion dieses Transportmittels sofort von dessen Eigentümer
bezw. Besitzer bei der städt . Desinfektionsanstalt beantragt werden.
, , § 6* Die  Beförderung der zu desinfizierenden Gegenstände erfolgt lediglich
durch die Angestellten der städt . Desinfektionsanstalt nach Maßgabe der für
sie gegebenen Vorschriften.
. . , § 7' Leichen der an einer in § 2 bezeichneten Krankheit Verstorbenen
md ungewaschen in ein mit 5-prozentiger Karbolsäure oder 2-prozentiger
yssollosung oder Kresolseifenlösnng getränktes Leinentuch einzuhüllen,

schleunigst einzusargen und spätestens 24 Stunden nach Feststellung des Todes
«ntteist Leichenwagens in die Leichenhalle des städt . Friedhofs zu überführen.

sprechender Sffwbd Straft f “ ^ ^ °der im  Lnvermögensfalle mit ent-
a) wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt:
b ) wer durch sein Verhalten die nach den §§ 1 bis 7 vorgeschriebenen

Desinfektion hindert oder unmöglich macht,
CSU ,l!cht  durch die Zuwiderhandlung gemäss § 327 des Reichsstrafgesetz-micbes eine härtere Strafe verwirkt ist.
der „ „Dkncb?n kaD2- Vornahme der erfzrderlichen Desinfektion auf Kosten
zwan». -§ 1 ver pd ichteten  Personen durch die Königliche Polizei -Direktion‘wangsweise angeordnet werden.
nnd „iA g ie p °l izei -yerordnungen vom 17. September 1892, 11. Juni 1894

vom 6. November 1899 werden hierdurch aufgehoben.
§10. Diese Polizei Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung inkraft
Wiesbaden,  den 10. Juni 1904.

Der Polizei Präsident:
von Schenck.

's

Lilien * (Verlobungsbriefe, Hochzeitseinladungen usw )
fertigen Carl Schnegelberger A Cie . , Marktslrasse 26.
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V. Bestattungswesen.
1. Leichenschau.

§ 1. Es darf keine Leiche vor Beibringung einer von einem approbirten
Arzte ausgestellten Todes Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden
führungs -Bestimmungen nach dem nachstehenden Formular auszufertigen.

§ 2. Der Arzt darf die Todes-Bescheinigung nur aufgrund einer
hergegangenen und von ihm persönlich vorgenommenen Leichenschau

Ergiebt sich bei dieser, dass der Tod unter Umständen erfolgt ist,
auf eine Einwirkung des Verstorbenen selbst oder eines Anderen oder
eine gewaltsame Todes -Ursache schliessen lassen, dann ist der Arzt , falls amt¬
liehe Ermittelungen nicht bereits im Gange sind, verpflichtet , hiervon dei
Polizei -Direktion unverzüglich  Mitteilung zu machen.

S 3 Die Todes -Bescheinigung muss dem Standesamte von Demjenigen
vorgelegt werden , welcher nach § 57 des Reichs-Gesetzes über die Beurkund-
ung des Personenstandes pp . vom 6. Februar 1875 den Sterbefall anzuzeigen
hat , ohne dass dadurch eine Ueberschreitung der durch dieses Gesetz vorge-
schriebenen Anzeigefrist eintreten darf . ■ „

§ 4. Uebertretungen dieser Polizei -Verordnung werden mit Leidstrate
bis zu 30 Mark oder verhältnismässiger Haft bestraft . .

§ 5. Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober d. Js . in Kraft.
Wiesbaden,  den 4. September 1901. Der Polizei -Präsident:

Ki Prinz von Ratibor.

Ausführungsbestimmungen zu vor stehender Polizei - Verordnung
1. In der Regel hat der Arzt , der den Verstorbenen in seiner letzten

Krankheit behandelt hat oder , wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher
gegangen ist , der Arzt , den die Angehörigen bestimmen , — bei städtische
Annen der Stadtarzt des betr . Bezirks - die Todes-Bescheinigung auszustellen;

2. Weigert sich der behandelnde Arzt , die Leichenbesichtigung vor«_
nehmen, so ist der Königliche Kreisarzt darum zu ersuchen. Diesem hat <>
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache anzugeben.

3. Als Todesursache ist nicht die Art des Sterbens (Herzschlag , Lunge
lähmung u. A.) oder die letzte Veranlassung (Operation , Bauchfellentzündung:
— nach Durchbruch eines Typhus -Geschwürs — Lungenentzündung
Masern — etc.), sondern die ” ursprüngliche Krankheit , (Darmkrebs , ryp *>,e
Masern u. s. w.) anzugeben. Falls der behandelnde Arzt die Todesursai
diskret anzugeben wünscht, steht es ihm frei, statt des Namens der Krankhei
betreffende Ziffer nach Virchow ’s „System der Todesursachen “ zu verzeicim»

4. Zu den Umständen , die gemäss § 2 Abs. 2 der Pohzei -Verord»ur
-eine unverzügliche Anzeige an die Polizei -Behörde erfordern , gehören m
sondere folgende Fälle : „ .,,■ rweit.

a) wahrgenommene Zeichen einer verübten äusseren Gewalttat &j-cj,
b) offenkundige Vergiftung oder Verdacht einer Vergiftung , »amen"

wenn Jemand nach dem Genüsse einer verdächtigen Nahrung
einer Arznei unter verdächtigen Zeichen erkrankt und stirbt.

c) wenn Jemand unter der Behandlung eines nicht approbierten A 1
gestorben ist , . *tge

d) wenn bei Neugeborenen eine Verheimlichung der Gehurt sr
funden hat , , gr

e) w.enn Unmündige aus Mangel der nötigen Aufsicht um s Leoe m
kommen sind, . j  aie f

f) wenn dem Verstorbenen der nötige ärztliche Beistand unWtülll VAOIII Vorsiül UÜUCII . Op,
eignete Pflege vorenthalten ist, oder wenn ihm die notigen
nisse entzogen worden sind

Kataloge, Broschüren
Carl Schnegelberger & Cie .,

druck«"lahresberichte ; Verlagswerke u. s. w. - „Marktstrasse
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g) alle plötzlichen Todesfälle , soweit sie nicht aus der — dem behan¬
delnden Arzte bekannten — Krankheit ihre natürliche Erklärung finden,

h)  nK 6 Fiili!ei w0  Personen todt aufgefunden weiden , ohne Unterschied,’ob sie bekannt sind oder nicht,
i) alle Fälle , wo Jemand verunglückt ist,

k ) erwiesene oder mutmassliche Selb t̂tötungen.

«ellun^ ' f' ht- CS ZU> fdr die  Berichtigui « der Leiche und Aus,
Ä Z  T odes "Bescheinigung nach Maassgabe der Preussischen Gebühren-
uiauung für Aerzte vom 15. Mai 1896 zu liquidieren.

Aerztliche Todes -B esch ein  i gun g.
Die Leiche de am laufenden ^, ^

vorigen Donars , Uhr
hierselbst im Alter von . Jahr _ Monat

®utmkslich*) an » verstorbenen **)
Tag

?? W v?r«c hrift smäs6ig. besichtigt, und an derselben die untrüg-
6,1  Zeichen des wirklichen Todes wahrgenommen worden.

(§ 0 A& Ti dier,df.n Verdacht eines  innatürlichen Todes begründen könnten
>nffinden lassen PollzelVerordnun S vom 4- September 1901) haben sich nicht

seit ° Verstorbene befand sich in der zum Tode führenden Krankheit
in meiner Behandlung.

Wiesbaden,.

Arzt.

Leichenhallen zur
allen hiesigen

2. Leichenhalle.

Vifbewaü.J' enutzu "g d?r aut den Friedhöfen befindlichen
Eiti Wn i,„ 1un8 v°n Leichen bis zu deren Beerdigung steht

oh ’iem unentgeltlich zu.
Für Fremde wird die festgesetzte Gebühr erhoben.

J0r»nittaes ?H'"hringeii der Leichen muss mit Ausschluss der Zeit von 11 Uhr
7- 9 Uhr , i!S ", Uhr  nachmittags in der Zeit vom I. April bis 30. September
dieser Zeit Ä . “ der  Longen Zeit bis 7 Uhr abends erfolgt sein. Nach

Slnt* die Gebühren tür die Nachttransporte zu entrichten.
'“•die Kanti '|icll~ rau,s! eln,em SargT gebracht werden, der bis zur Überführung
““» tragbar«« l- n, halben kann . Leichen, bei denen der Tod infolge einer

> “teilen i, Rankheit eingetreten ist, sind in einem besonderen Raume auf-
Auf a Ubrlgen gilt für sie § 30 Abs - 2.

r!'6? des Arztes , der die Totenschau vorgenommen hat , oder
* d>e fest, geJ‘ 'at die Leiche besonders zu bewachen . Für die Bewachung

Zut ■ 6tZte  0 «hühr zu entrichten.
f andt(;i, nnd ?? de'1 d?m Leichenhause übergebenen Leichen ist nur den Ver¬

ben in ihrer Begleitung befindlichen Personen nach Anmeldung

W **) Anz,’l 1T er Diagn?rSW i8t  das Wort „mutmaslich “ zu streichen.
Wr« ' lhei Kin?|bön  a Vor- und Familien -Name, Stand, Beruf oder Ge-

“en  Kinder, ? 6r" diese Angaben bezl. der Eltern ). Bei außerehelich ge-
unter •> Jahren ist dieser Umstand besonders zu erwähnen.

75
in- und ausländischer Städte (zirka 160 Bände) liegen
zur Einsicht auf Hlarktstrasse 26 , Hof links.

Kim
hindern . .
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auf dem Friedh 'ofebure . u geltet . Arzt « und Polizeibeamte in Ausübung
ihres Berufes haben jederzeit Zutritt.

Gebühren-Tarife für die Friedhöfe und Gebrauchs-Ordnung für die Feuer
bestattungsanlage (Krematorium ) siehe Seite 1188 11 •

3. Tarif betr . das Bestattungswesen.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten -Versammlung vom
18. Februar 1910 wird folgender Tarif festgesetzt:

Allgemeines.

lr  di . UberRihrund «» “ w .i " . ,d ” . V. » torb. . . n oder von V
von der im Gemeindebezirk £ Friedhöfen oder dem russischen (griechisch
Eisenbahn ausnachdenstädtischenFnedhofenoderuem ^ 27 dun ! lB
katholischen ) Friedhof für die Grund derl ei städtischen Friedhof*
erfolgende Einstellung; der Leichen inLeichenhallen  a ^ s Begräbnis
und für deren Beisetzung emsehl sshch ^ der Leichenträge'

B. . « *. nach de«

Anspruch genommenen Begräbnisklasse berechnet.Anspruch genommenen _ , , d aii,, enl em*

Es bestehen drei BegrübnisHas ^ und zwarU,  Scksf
Begräbnisklasse (Klasse 1t). I Verstorbenen feste Sätze zu zahle"
auf das Alter und das Ein om ^ (Klasse II ) die Begräbniskos'f'
während in der a gemeinen Ä koUensten Rer zu Gru»*

IctÖH« ÎVlilDOO - - O. — dp

wanrena .u . “7 Veranlagung zur Staatseinkommenstener zu Gru»
nach dem Alter und ciem t «r ve ^ ^ .„ selbständigen Angehörige
gelegten Einkommen des Verstorbenen
,l ü8 Familienoberhauptes - «* «“ *"* “ Verstorbene über 10 Jahre , zur zwei-

Zu der ersten Altersstufe gehoien Verstorbene Verstorbene ' *
Altersstufe Verstorbene über 2- 10 und zur dritten Alt®r̂ " b Urten 3
2 Jahren und darunter und die anmeldungspflichtigen lotgebuiten.
" drei Begräbnisklassen unterscheiden sich in den Leichenwagen 9
in den Bedeckungen und Verzierungen der Gespanne.

' a' K^nerL ^ ^ wâ ^ che ÄÄ ^ Herde * *

' K ' Offener Leichen wagen ohne reiche Goldverzierung mit Gespan«
in der Klasse la.

II . Klasse (allgemeine Begräbnisklasse ) : /
Geschlossener Leichenwagen , die Pferde tragen Schabrac
Silberfranzen . , , • a|!*:l

Für Leichen von Kindern bis einschliesslich 5 fahren kann i
Klassen der Kinderleichenwagen der jeweiligen Klasse benutzt werden

Begräbniskosten.

Die Begräbniskosten sind

in Klasse la auf . ' ^ 0 ,,'
” . ” Dl,„irai(.ht auf das Alter und das EinkomM«" |

festgesetzt und zwar ohne Kücksictit aui aas Aller
Verstorbenen bezw . des Familienoberhauptes . .shnisk^

ln Klasse II (allgemeine Begräbnisklasse ) " «kten mch di^ Beg ä̂h^ ^
nach dein Alter und nach dem der Veranlagung zur > j 1 .. V,igeh ör
Grunde gelegten Einkommen des Verstorbenen - bei unselbständigen Ang» m
des Familienoberhauptes — und betragen . fl:1es f aminenuucumupuo » " p(? h
_ l «ür den Geschäftsbedarf liefern zu lässigen 9Drucksachen Carl Schnegelberger&Cie., MarkW
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Nach dem der Veranlagung
zur Staatseinkommensteuer

zugrunde gelegten Einkommen

In der
Altersstufe

mehr als
4000 Mk.

1. Stufe
Mk.

a) über 10 Jahre

d) über 2 — 10
Jahre . .

von:

mehr als
1800 bis
4000 Mk.

2. Stufe
Mk.

1800 Mk
und

darunter
und bei

jnichtsteuer-
ptüchtigen
Einkommen

| 3. Stufe
Mk.

«) 2 Jahre und
darunter und
anmeldungs-
pflichtige Tot¬
geburten . .

80

50

30

50

25

15

20

10

Für Personen , welche
mit weniger als

1500 Mk. Einkommen
oder gar nicht zur

Staatseinkomm¬
steuer veranlagt sind

und mindestens 2
Familienangehörige

zu unterhalten haben
betragen die Sätze bei

dem Tode eines
solchen Angehörig .,so¬
wie bei ihrem Tode:

4 Stufe
Mk.

wird in8 !,',, Beendigungen vom Sterbehause aus nach den hiesigen Friedhöfen
«chlag voi 20 Mk SeerhoUbet n ^ vorstehenden Begräbniskosten ein Zu-

wird f'VTu b.eimhler  verstorbenen der städtische Leichenwagen nicht benutzt
a'Wnen R * ^ nsporten durch die Polizei) kommen doch die Sätze der

S menen Begräbnisklasse (Klasse II ) zur Anwendung.
Totgei,n!-f die  Beisetzung der beim Standesamte nicht anmeldungspflichtigen
gütln ™ ; S ^ ,: rans P° rt ^urch die Hinterbliebenen erfolgt , wM eine Ver

an staltf,!lr, Beerdigungen von Stadtarmen , armen Pfleglingen hiesiger Heil-
Be gräbnLkind /brstorbener Soldaten des aktiven Herres in der allgemeinenAl ? Uni *s KIaS8fi auf (All hloairtrvn — , 1 T-».. , • 1 ,BcfTäbnii 1, hler / «retorbener Soldaten des aktiven Herres in der allgemeinen
Alter und a 86  r" fi den hles !& 6n  Friedhöfen , werden ohne Rücksicht auf das
5 Mk . erhoben* Elnkommen des  Verstorbenen bezw. des Familienoberhauptes

einem fre„„iBeerAigungen von Verstorbenen , deren Beerdigungskosten von
ünd ohne kn u ^ """' verbände getragen werden, kommen je nach dem Alter
Behebung { ckslcht auf das  Einkommen die Sätze der Klasse II Stufe 4 zur

Seit  des0lTndf ert °" en‘ w ' nhe - ausvvärts  gestorben sind und in Wiesbaden zur
^ ‘edhöfen hm'3 keinen  Wohnsitz hatten , in Kaufgrabstellen auf den hiesigen
B'ek 0inme;inbe,g fi8etzt  werden , so sind in Klasse II ohne Rücksicht auf das

in der ersten Altersstufe 80 Mk.,
" " zweiten „ 50 „ und

dritten 30
P . " . . " "" '' 7S .

(Verlobungsbriefe. Hochzeitseinladungen uws).
lerngen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.
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zu entrichten , pmch dann , wenn der städtische Leichenwagen innerhalb der
Gemarkungsgrenze nicht benutzt werden sollte.

Findet die Beerdigung in Klasse Ia oder I statt , dann werden die
betreffenden Sätze erhoben.

Nach denselben Grundsätzen werden Personen behandelt die in Wiesbaden
gestorben sind, aber daselbst zur Zeit des Todes keinen Wohnsitz hatten.
Wird aber in solchen Fällen bei der Beerdigung in Klasse II der Nachweis
erbracht dass das Einkommen des Verstorbenen — bei unselbständigen Ange¬
hörigen des Familienoberhauptes - 4000 Mk. oder weniger beträgt , so kommen
die Entsprechend niedrigeren Sätze der Einkommensstufen 2, 3 oder 4 zur
Anwendung .̂ Leichen aus den  Gemeinden der näheren Umgebung Mainz,
Biebrich, Schierstein , Dotzheim, Sonnenberg , Bierstadt und Erbenheim zur Bei¬
setzung auf den hiesigen Friedhöfen mit dem städtischen Leichenwagen abge o t.
so wird ausser den Sätzen : Mk. 80.- , 50.- , 30 — ein Zuschlag von

20 Mk Fürhdi êüberfülmmg von Leichen von Wiebaden aus nach den Gemeinden
der näheren Umgebung (siehe vorstehend ) oder nach den hiesigen Bahnhöfen sind
ohne Rücksicht auf das Alter und das Einkommen in Klasse Ia 60 Mk., in
Klasse I 40 Mk. und in Klasse II 20 Mk. zu entrichten.

Werden solche Leichen zunächst in die hiesigen Leichenhallen und spater
von da aus nach den Nachbargemeinden bezw. nach den hiesigen Bahnhofen
verbracht , so werden die vorstehenden Sätze doppelt erhoben.

Für Leichentransporte von oder nach anderen als den oben genannten
Gemeinden ist die Vergütung nach Vereinbarung mit dem Vorsitzenden der

Friedhofsdeputation ^ entnehtem ^ Benutzung des Leichenwagens werden
ausser den festgesetzten Beträgen noch folgende Zuschläge erhoben:

4 Mk. für den Wagenführer,
3 „ jeden Leichenträger.

Als Nachtzeit gilt vom 1. April bis 30. September die Zeit von 10 Uhr
abends bis 6 Uhr morgens und vom 1. Oktober bis 31. März die Zeit von . I >
abends bis 7 Uhr morgens.

Für die Ausgrabung von Leichen zwecks Beisetzung in ein anderes brav
werden in der ersten Altersstufe 20 Mk., in der zweiten und dritten Altersstufe
10 Mk. erhoben.

Für dasOeffnen und Schliessen von Grüften behufs Beisetzung von Sargei
und für die Wiederherstellung des Weges und Rinnenpflasters werden 15 mk-
erhoben. . . ,

Das Oeffnen und Schliessen der Gruft hat ausschliesslich durch die t neu-
hofsverwaltung zu geschehen.

Aufbewahrung von Leichen nicht in Wiesbaden verstorbener Personen.
Für die Aufbewahrung der Leiche einer nicht in Wiesbaden verstorbenen

und nicht ortsangehörigen Person in einem städtischen Leichenhaus ist
Gebühr von 25 Pfg - für jede Stunde zu zahlen.

Nach Ablauf von 5 mal 24 Stunden werden für den Zeitraum von .1
weiteren 24 Stunden nur noch eine Mark erhoben.

Für die eventuelle Gestellung eines besonderen Wächters sind o0
für jeden Wächter pro Stunde zu entrichten.

Benutzung der Friedhofs-Kapellen.
Für die Benutzung der Kapolien der Friedhöfe einschliesslich ge«o

lieber Beleuchtung sind keine Gebühren zu entrichten.
Für die Erlaubnis , die Kapellen der Friedhöfe mit Pflanzen schmi j

zu dürfen , sind 10 Mk. zu zahlen. wohnet
Für Aufstellung besonderer Kandelaber werden 5 Mk. hei sehnet

Broschüren, Jahresberichte , Verlagswerke u. isKataloge, Carl Schnegelberger&Cie., Marktstrasse
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d Siid !-St nd?rf ’i nMi.dat g6jWÖ̂ül' Mass  hmausgehende Beleuchtung d.Kapelle
•■udfnedhofs kostet 10 Mk.;für das Glockengeläute daselbst sind 5M. zu entrichten.

Beisetzung von Aschenresten.
, , die Beisetzung von Aschenresten in eine Umenhalle oder eine Grah

stelle ist eine Gebühr von 5 Mk. für jeden Aschenrest zu entrichten
Unterhaltung von Grabstellen.

Malis« ^ ®tadt  “ bernim™t die Unterhaltung von Grabstellen gegen eine ein-
Art d“b . >

gegen 1000 Mk. für eine einfache Grabstelle,
” ” " ” doppelte „

k„; t. ., » 2000 „ „ „ dreifache „
oei Keihengräbern für die Dauer von 30 Jahren gegen 500 Mk

—rs a är sh;i“b'u„Ms, ; r o‘g“h“' ie
30 ^die Unterhaltung für jede weitere Generationsdauer von 50 bezw ca

Für ndie <TTntJ°hflt! lannHKaPita>zahluilgenj ezur Hä1ftenochmalszu entrichten .’
,n d,n Anl** *" (H“ "> b-

lung vom’rih hpL B 9SühlTÜSS- ?Q^M,agistr ?tS und der  Stadtverordneten -Versamm-
GrüstelTer! ' p- ir 24a J“ni 191° kann für  dis stadtseitige Unterhaltung von
bezw. 1500  M unSST dsreiumaligen Kapitalzahlung von 1000 Mk.V1K- un“ Mk. da eintreten , wo an gärtnerische und
kein,'' kpo Utl? von  Grabstellen , auf denen keine kostbaren Denkmäler stehen
die cinbmr eT ^ Ä he gestellt  ,werd en. Unter dieser Voraussetzung könntemalige Kapitalzahlung ermässigt werden:

Aut 500 Mk. für eine einfache Grabstelle
” . 0 „ „ zweifache „

p .. n 1000 „ „ dreifache „
rur diese Kapitalzahlung würde geleistet:

An gärtnerischer Unterhaltung:
hahnnü i!Unf der (u äher mit  immergrünen Gehölzen und saubere Unter-

b) A, . an 6r Ausgeschlossen ist Blumenschmuck.
" houlieber Unterhaltung:

DeS n (VeT °p Je '; ) dCr Insehriftcn ’ Reinigen und Abschleifen der
k. teine und Einfassungen , etwa jedes vierte oder fünfte Jahr.

Preise der Grabstellen.
A. Nordfriedhof.

1. p' e * r °i ,se  f *‘r die Kaufgrahstellen betragen:
2. Uür Pi"6“ 1« atZ 'r AnlaSen  ( Hain) 1200 Mk. (400 Mk. für 1 qm.)

Anlagen6 ff 088"1-6' bezw- für Grabstätten mit gärtnerischen
älter ® Teue £ ‘Ä ;i ! nM| - ,. Fdr,, E^P läitf <t. an .den Quadraten desKj+ m J " «ik.  rur rjCKpiacze an der

3. p,, ” Teils  des Nordfriedhofs (je 2»/, Plätze ) 500 Mk.
be'ü ei” Kaufgrab an den Wegen von mindestens 4n

maen Kingmauern und am Hauptweg 300 Mk.
10./12ei 081K9On®Mfc a" der WeSt" liezW' Nordmil "er (M.-Nr. 2572 vom

■ns 4 in Breite , an den

ji B- Südfriedhof.
Ä ??äbe/ 'v®rden unentgeltlich abgegeben.Di« O. - . . .

1. Hair, re[se fttr  Kaufgrabstellen betragen:
2. Gewmfr^ 1 0n,- für 1 ( Mag.-B. 1887 vom 14./9. 10) 400 Mk

3‘ ^ “fpäiSm . EÄem n & r TO? — e8tens- 4m Breite 300 Mk-
4 (M .->fr‘.ai462r“ 0^2277 a<08 ) inn, ‘f haM’ der Reihen gräberquartiere 150 Mk!

5 g bÄH9 fvomK8712r (49.)^ ^ "’ Rsikengräberquartiere 100 Mk.
-schengräberin der Hauptallee 550 Mk. (M.-Nr. 2571 vom 19./12. 08.)

re SSbÜeher l*!' »uEudisober Städte (zirka 160  Bände) liegen
zur Einsicht auf IVIarktstrasse 26 , Hof links.
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Die Preise derjenigen Eckplätze, die ausserhalb der Reihe gekauft werden,
erhöhen sich um >/s der tarifmässig festgesetzten Kaufsumme. (M.-Nr. 370 vom

2./8. 1912.) pr0ise für die  Kaufgräber erhöhen sich ausserdem tür Personen,
welche bei ihrem Tode ihren Wohnsitz nicht in Wiesbaden haben , um oO/. der

sonst Sumrnt ^ beträgt ) vom  Tage der Erwerbung ab gerechnet
50 Jahre; Für die Benutzung tür jede weitere Generationsdauervon 50 Jahren
wird ein Zuschlag in Höhe der Hälfte der zuerst gezahlten I reise erhoben.

Herstellung von Grüften.
Die Einrichtung von Grüften auf gewöhn ! Kaufgrabstellen ist nicht gestattet.
Für die Herstellung von gemauerten Grüften werden ausser der für Er¬

werbung des Platzes gezahlten Summe erhoben:250 Mark für eine einfache Gruft.,
400 „ „ „ zweifache „
500 „ „ dreifache „

Für die Benutzung auf "eine weitere Generationsdauer sind keine weiteren
Gebühren zu entrichten.

Gebrauchs-Ordnung für die Feuerbestattungs -Anlage.
(Krematorium ).
A. Gebrauchsordnung.

1. Allgemeine Bestimmungen.
8 1 Die Feuerbestattung einer Leiche darf nur erfolgen, wenn allen

gesetzlichen Vorschriften genügt ist und wenn mindestens 24  Stunden jo ^ Jer
Verbrennung die Genehmigung des Kgl . Polizeipräsidenten zu Wiesbaden h erzu
eingeholt ist . Zu dem Genelimigungsgesuche sind folgende Belege erfordernd!

1 die amtliche Sterbeurkunde -,
2 Die amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache.

Diese amtsärztliche Bescheinigung , zu welcher derjenige beamtet
Arzt (Kreisarzt ) zuständig ist , in dessen Amtsbezirk sich die Leich
zur Zeit der Anforderung der Bescheinigung befindet , ist auf Grün
der Leichenschau auszustellen , bei welcher die besonderen gesetzliche
Vorschriften (siehe Ausführungsbestimmungen vom 29. beptember l»i
zum Feuerbostattungsgesetz vom 14. September 1911) zu beachten sin
und muss die Erklärung enthalten , dass ein Verdacht , der Tod sei
durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden , sich mc ■>

“ ^ ^ Wafder Verstorbene in der dem Tode unmittelbar vorauf;
gegangenen Krankheit ärztlich behandelt worden, so ist der behandeln
Arzt zu der Leichenschau zuzuziehen und sein Gutachten übei a
Todesursache in die Bescheinigung aufzunehmen. , , 4e

War der zuständige beamtete Arzt zugleich der behandeln
Arzt , so ist die Bescheinigung von einem anderen beamteten Ar ,

unszusteUen^er ^ ^ iiung der Bescheinigung ist die Leichenöffnuufc
vorzunehmen , wenn einer der beteiligten Aerzte sie zur Feststell «5
der Todesursache für erforderlich hält . . T

3. der Nachweis , dass der Verstorbene die Feuerbestattung seiner Le 1
angeordnet bat.

Dieser Nachweis kann erbracht werden : ,g(
a) durch eine letztwillige Verfügung des Verstorbenen m

gesetzlich vorgeschriebenen Form. . „n
b) durch eine mündliche Erklärung des Verstorbenen , d

einer zur Führung eines öffentlichen Siegels berecl t K (
Person als in ihrer Gegenwart abgegebenen beurkund M

Drucksachen für den Geschäftsbedarf liefern zu massigen
Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrass«
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Die Anordnung ist nur wirksam , wenn der Verstorbene
sie nach vollendetem 16. Lebensjahre getroffen hat , sie kann
nicht durch einen Vertreter getroffen werden . Stand ' jedoch
der Verstorbene unter elterlicher Gewalt und hatte er nicht
das 16. Lebensjahr vollendet , so tritt der Antrag des Inhabers
der elterlichen Gewalt (§§ 1626/1704 B. G . B .) an die Stelle
der Anordnung.

4. Die Bescheinigung der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes oder des
letzten Wohnortes des Verstorbenen , bei Todesfällen auf hoher See
von dem Schiffsführer oder dessen Stellvertreter , und von der Polizei
des Eingangshafens , bei solchen auf Schiffen und Flößen der Binnen¬
schiffahrt von der Polizeibehörde der nächsten Anlegestelle , dass keine
Bedenken gegen die Feuerbestattung bestehen , dass insbesondere ein
Verdacht , der Tod sei durch eine strafbare Handlung herbeigeführt
worden , nicht vorliegt.

2- Beschaffenheit der Särge und Einbettung der Leichen.
§ 2. Die Leichen sind in dem Sarge einzuäschern , in dem sie zur Ver-

Jiennungsstätte gelangen . Die Särge müssen aus dünnem , weichem , nicht mehr
■2W starkem  Bolz oder aus Zinkblech gefertigt /im letzteren Falle mit
“ ai *dgriffen aus demselben Metall versehen ) und dürfen weder ausgepicht

och angestrichen oder lackiert sein , auch keine Eisen - und Bronzeteile weder
-"r Verbindung noch zur Verzierung enthalten . Die Fugen sind mit Schellack

eiIn  oder ähnlichen Stoffen oder mit Kitt zu schliessen.
Die Särge dürfen folgende Maße nicht überschreiten:

Länge 2,25 in, Breite 0,75 m, Höhe 0,65 m.
(p Zulässig ist es während der Trauerfeier den Sarg in einen Übersarg
nJü" kSai¥ ’)' der von  der Verwaltung gegen eine Gebühr (siehe Gebühren-

dnung § 2) -gestellt wird , zu bergen.
Hol» Oie Leichen in Sägen dürfen nur auf Säge - oder Hobelspäne oder
sein " p 6 gehottet und mit naturfarbenen Leinen - oder Baumwollstoffen bekleidet
Fede Jtwa in den Sarg hineinzulegende Kissen dürfen weder Polster noch
rnj, J 11 n0c '1 Watte enthalten und sind mit den gleichen Stoffen zu beziehen,

denen die Leiche bekleidet werden darf.
gyr § B Die Kontrolle hinsichtlich der Beschaffenheit und dos Inhaltes der
WerTlt er ‘° *8't nicht in der Einäscherungsanlage , sondern muss dort bewirkt

«b wo die Einsargung stattfindet.
ämtliel i 1St entweder durch den zuständigen beamteten Arzt oder durch einen
schein' 1 bestellten Leichenbeschauer vorzunehmen , welcher eine amtliche Be-
Geb * ULnS darüber auszustellen hat , dass die Einsargung den Vorschriften der

“chsordnung entsprechend erfolgt ist.
muss | ’es® Bescheinigung , zu der ein besonderes Formular zu verwenden ist,
Absten* r | Ortspolizeihehörde des Verbrennungsortes zur Kenntnisnahme und
gerci „i ,Pe llnP vorgelegt und der Verwaltung der Feuerhostattungsanlage ein-*‘t werden.

3 . E i n ii s c h e rju n g der Leichen.
_  Bi jeder Finäscherungskammer darf jeweilig nur .eine Leiche ein-

*1rf‘nniinV, > ferner ist an dem Sarge vor dessen Einbringen in den Vor-
■starkem8 t° fen *“ in  durch die Ofenhitze nicht zerstörbares Schild aus genügend
:it('hern n,r !' UI'rfes tem Ton anzubringen , auf welchem die Nummer des Ein-
ftvschlan- Sre^ 18*:ers  ( a‘e^e § 7 ), unter der die Einäscherung erfolgt , deutlich ein-

<fe" sein muss.
^“r Ausfai ''Vahrend des Feuerbestattungsvorganges dürfen sich außer den mit
f'kehster, \ Mln? und f berwaclmng heaufl ragten Personen nur die erwachsenen
'älten . \ “gehörigen des Verstorbenen im Vorraum des Verbrennungsofens auf-

8t«ttun KgDf'|' . ',r® Personen bedürfen hierzu außer der Genehmigung der Be-
a,,R zustelL , lgen eines besonderen schriftlichen , von der Friedhofs -Deputation

oben - ! 611 Brlaubpissclieines . Dein Verbrennungsakte selbst dürfen ausser
® nannten Dienstpersonal nur die berufenen Sanitätsbeamten beiwohnen.

_ Drucksachen (Verlobungsbriefe , Hochzeitseinladungen usw..
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26)

§ 5.
j?eäs <‘her j

Famili en
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von

dt>r Friedhofsdeputation auszustellenden Eilaubmsschemes.
4. Einäscherungsregisterführung.

Über die einzelnen Feuerbestattungen , di> Überlassung *on
statten und die Beisetzung der Aschenüberreste sina von ue e

8 Letzte ! Wohnort ; 9. Todesursache ; 10. Tag der Verbrennung , 11- Num.net
des Sarges : 12. Verbleib des Aschenbehälters.

5 Behandlung und Beisetzung der Aschenreste.
S8 a) Die Aschenreste sind nach den Nummern dlB, den /n
9 } Schriften des Gesetzes (siehe § 7 dieser Gehranchsordming ) den n

Verbrennungsofen zu bringenden Bärge auf einem ionschild
nnzuheften sLdltren »- getrennt zu halten, nachdem sie unter An¬
wendung von nuV fl diesen Zweck bestimmten und zu verwendendenr>e ■itonanro -fältis ' ans dem Ofen entfernt worden sind.
Geräten sorgfältig aus , ; j die Aschenreste mit dembl Unmittelbar nach der Abkühlung smu nie n , f
Tonschild in einem hinreichend grossen, widerstandsfähigen,
und wasserdichten Metallbehälter zu sammeln.

°, D„ Deckel d«
versehen sein kann, muss in üen unteren reu um;r „ T)i,. Trennfiure ist nach Schliessung des Deckels zu \ <r
f«? en D?r Deckel isf mit einen, vor der Benutzung sicher anfzu-

o-aben anzubriiigen sind : . .. , . ,
n Die mit dem Einäscherungsregister und dem Ionschild in de
Asche übereinstimmende Einäscherungsnummer,

Vor- und Zuname, sowie Stand des \ erstorbene
Ort , Tag und Jahr seiner Geburt ; Vinäsoherimo-
Ort Tag und Jahr seines Todes und lag de, Einäscherung.

§ 9. Aschenreste yon verbrannten Leichen dürfen nur in «E Urmm-
halle , einem Urnengrab oder in einer am a ' h t in  einer dem Be-
Bestattungsanlage beigesetzt werden . Die Beisetzung har k__̂ A.-
stattungsbegriff entsprechenden Weise.lMtmg .Segrir .~ Upi »; » »

cfs *. .
v-ins 7LwS es
*m>*  im MVfr  7 dTe.S ™Ä PmX”
nicht sofort beigesetzt werden, so w „stenlos aufbewahrt : für jede fernerebis zwei Wochen nach der Einäscherung kostenlos autnew rdnun 8 3).besondere Gebühren zu entrichten siehe Gebütirenoranun g /Woche sind jedoch besondere DeDunro „„banresten «restattet-

8 11  I „ einem Urnengrab ist nur die Beisetzung von Aschenresten est
Fü/ein einzelnes Urnengrab - ausserhalb der Urnenhalle - wird folgende»

Mindestmass (Normalgrösse ) festgesetzt:
1,20 in lang und 0,75 m breit (— ° >90  M'»h vielfaches dieser
Die Grösse der Umenkaufgrabstellen kann jedoch ei 1

Normalgrösse betragen . Zum Beispiel:
ein doppeltes Kaufgrab l,o0 X 1,20 in (1,80 qt ) i

dreifaches „ T80X Lo0 m (2,70 qm) ,
„ vierfaches „ 2,40 X 1‘50 m (3,b0 qm) ,

Broschüren, Jahresberichte, Verlagswerkeus ^ drucK-''
Carl Schnegelberger & Cie . , MarktstrasseKataloge,
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K>'äb« -n, Hai^ räSr PlSren "in" def *Urnenhal^ 6" ,Urnen f a.bstellen (Reihen-
Reihengräberu und Kaafgrabstellen — unbeschadetdfV a,u gew ?hnlicheit
letzteren — beigesetzt werden. c der  Erdbestattung in beiden

“ hiervon oberirdisch
4 :

lndl — können 3 Aschenreste ’ —'̂ je' doch nnrthiefobp 8^ d a" s?eidlalb der  Urnen-
Die Anzahl der Beisetzungen erhöht sich kö f ^ igesetzt werden,

des Urnengrabes . So können in einem UrnengrS VethUtaia zm «rösse
doppelter Grösse 6 Aschenreste
dreifacher „ 9
vierfacher J2

beigesetzt werden. "

Bestattung) ' nSÄ 'AschenretS - “ ê och61SineTS aus ®.er ,einer Leiehe (Erd-
. Wird auf die Erdbestattung verzichtet so könoof ^ k P,atz «nden.

oberirdisch beigesetzt werden. ' ' ' Aschenreste —3 hiervon

(Erdbestattung ) noch ff Aschenr^ te - ^ liferfon * einer Leict >e
Wird auf die ErdbestaGi ng verzichtt so k°benrdl ** " ^  finden,

h-ervon oberirdisch - beigesetzt werden können 12  Aschenreste - 4

gleichen) îst EJ L ^ gL 'lff ^ Grabeinfa^so,̂ n (ans Stein , Eisen oder der-
grossen Grabstellen kann die Genehmkntm z , 4,fh ■‘ gestattet Bei  besonders
-w . durch die Friedhofs -Deput^tn *St V0“ Gittern

Oenehnugu5 rÄ UF? iXfä ? nû r '1, ' " iede*n deinen Falle von der
Ordnung vom 20. Mai 1908). ‘ ' °n a ' lall h'I& (siehe § 10 der Friedhofs-

1‘nthaltenen Besthninungen^vverden'diirdi die vorsteh^ SfP r<^RUn®' V0U1 20' Mai >908
(1'eser Gebrauchs -Ordnung) ausserKrSt ^ 'B™th —gen (§§ 12/16

si "d , Weihen mTle ^ FeuerbesInun ^ dv “, n eS°n<?ere  Bedingungen getroffen
Waltungsvorschriften, insbesondere n fl rf .aJ •gemeinen gesetzlichen und Ver-
20- Mai 1908 in Geltung aUch dle-’emSen  der Friedhofs -Ordnung von,

B. Gebühren-Ordnung.
Der Magistrat.

1.Allgemeine Bestimmungen.

• - ÖUK
Feuerbestattung um 50°/

f^ ^ ung■dê demlfrge afzuheftcmd"̂ 0sXff , ^ trügt 30 Mk. einschliesslich

7, " für 'üJÄtsssr : ' ;
, - .r *&'  n mk.

^ reicherer Ausstattung 1() Mk.

^ • '’FlLTe  Aufbewah ei8etZUng ^' iie  UrnenpUt . e.
/ .V- fi AblaufXufLÄrisffc 2 -. « ' BeisetzungOw?un^ de. Woche nach Ablauf X, -"ul - bis zur Beisetzung

ng) eine  Gebühr von 5 Mark --n en?Len " ^ § 10 «*er Gebrauchs*

Adressbücher zur UEi *|U„h.ändi8<ChM S u2‘e (2irka 160  Bände ) liegen
Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.
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(siehe § 10 des Tarifs vom 7. 3. 10).
§ 5. 1. Preise der Urnenplätze.

a) Preise der Urnenplätze auf dem Nordfriedhof:

Preis für Pachtzeit auf

Ijfde.
Nr.

Art der Plätze

2.

Innen -(Hallen)-Plätze:
a) Kammerplätze . . . .
b) Pfeilerplätze.

Aussenplätze:
a) an der Urnenhallenwand,

Wandplätze.
b) an der Urnenmauer,

Wandplätze.
Nischenplätze.

c) Hainplätze.

30 Jahre 60 Jahre
Hallen¬
dauer

in Mark

100 150
150 225

120 160

120 160
150 200
100 150

Südf r ied hof:

200
300

200

200
250
200

Die Preise für die Urnenkaufgrabstellen ^werden in
tisuna - der Größenverhältnisse dieser Grabstellen (siehe §tigung aer gewöhnlichen KaufgrabsteUenGebrauchsordnung aut /4 der « r „ ^ 3 1910  festgesetzt.

vnn_mindestens 4 m Breite 300 : 4 = '<0 f »« * - rur ein dopp«
kaufgrab in derselben Lage 300 : 2 — 150 Mark usw.

c) Unterhaltung der Urnengrabst ellen.
8 6 Die Stadt übernimmt auf Antrag die Unterhaltung von Urnengrab-

lAhS .i» ä
Urnengrabstellen von normaler oder dopp fu^ die gewöhnlichen
Urnengrabstellen von drei- und vierfacher Grösse sind die tttr g
Grabstellen gültigen Preise zu zahlen. 1K  F «hruar 1910„ - * t r *nnt\  des Stadtverordneten -Beschlusses vom 18. üebruar

auf gestellte Tarif V ./ das Bestattungswesen bMiäb. ^ ^ "liePener "Sta ung
Gültigkeit , soweit in Vorstehendem nichts anderes bestimmt wird.

Wiesbaden , den 10. April 1912. ^ r Magistrat:
von I h e 11. Körner.

Wiesbaden , den 18. Juli 1912. . ^ Regieru „.Präsident:
1. V. v. Gizycki.

Drucksachen für den Geschäftsbedarf liefern zu
Carl Schnegelberger & Cie . ,

massigen Preisen
Marktstrasse 26
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Rücknahme von Kaufgräbern , Grüften und Urnenplätzen.

eines Zurückna Th” e von  Kaufgräbern und Grüften erfolgt innerhalb
3 Jahren von 1 V°S 5 { abren u " d die Jemge von Urnenplätzen innerhalb
von 25 »7 hr  n n ab ?! rechnet seiteus der »tadt unter Abzug

" m °UAu ach  2  und 13 gezahlten Tarifsätze.
Plätze auf ernm 'f *h di °T r Ze vr ka "n die  Eurücknahme der obigen Bestattungs-
p atze aut grund besonderer Vereinbarung erfolgen.
Dritte darf '8 IT Kaup rSih,ern ' Grüften  und Urnenplätzen an

Ute darf nur durch Vermittelung des Magistrates erfolgen.

«üe Stadth ^ tkSeluTaWe? 8 Abträge sind im voraus

EntrichtTin̂ TrV ” Fu 1̂ kf n" .de :; Vorsitzende der Friedhofsdeputation zur
Ansstand gewährcii ^ ^ " ^ ^ 8" ln der -dlgemeine » Begräbnisklasse (Klasse II)

•u77 aT HÖI!I‘ , dei; 2U  zahlenden Begräbniskosten kann die
ör7fen H ^ -v Ktonorzettels des Verstorbenen - bei unselbständigen
Ist SrtL p  K -unihenoherhauptes — oder sonstiger Ausweise verlangt werden.

Sätze mLteb TT’ d ° "n Einkomme “ für  die Berechnung der vorstehenden
dann erfolgt Hi !“ Pre " ssen ZU1', Staatseinkommensteuer nicht veranlagt,
8t^erveranl J Festsetzua S d « zu zahlenden Beträge nach den für die Staats

' °>ttehe7d° n B^ tirnrnungeu . ° GrUndsätzen und unter  Berücksichtigung der
gleichen TnJTr  . truiU d«m lö - März 1910 in Kraft . Mit dem

age treten alle früheren Tarifbestimmungen ausser Kraft.
Wiesbaden , den 7. März 1910 . Der Magistrat.

Bekanntmachung.

N t.eLndl77b/b " ' ^ «dbofe an der Blatterstrasse und auf dein Stidfried-
Nierliehk. fp K,‘ PS (TrauerhaUen ) werden zur Abhaltung von Traner-
Imter auf ata7n en̂ ge !tIlCh  T Verfügung gestellt und zu diesem Zwecke im
bsschmücknr . a’ I^ St6 n nack  Bedarf geheizt ; die gärtnerische oder sonstige
«Äe derÛ kun g der Kapellen wird stadtseitig nicht besorgt , sondern bleibt alleinige
L^ tzeiti , h , r ,1gStelle : ;, 7he  Bou 'it - uug der Kapellen zu Trauerfeierlichkeiten ist
■f8r -Drki .,« / " Ständigen Fr .edhofsverwaltung anzumelden , welche alsdann
■ aass  diese Räume zur bestimmten Zeit für den Trauerakt frei sind.

' « sbaden,  den 2. Oktober 1911. Die Friedhofsdeputation.

Angestelltenversicherung.
«et bi7S17!'t'S !’Ä ic),,ti? Sind T" na('1' vollendetem 16. Lebensjahre gegen
■80nen, sow ? Mk . Janresverdienst beschäftigte männliche und weibliche

/ren v.„ d 7° S ? ml.nde8ten8 , di " Hälfte der normalen Erwerbsfälligkeit
Teheran L r ? >7° ' Hebcnsjahr noch nicht zurückgelegt haben und soweit die

1. ! „S 6, Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet und zwar:
J er" An e( .K llte , ln  leitender Stellung , Betriebsbeamte , Werkmeister und
■ 2. ^ Ute, ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung.
i tungen h7 °p ^ bstellte , soweit nicht niedere , lediglich mechanische Dienst
> 3, j . ' ' »eträcht kommen.

4. g an dlungsgehilfen und Gehilfen in den Apotheken.
EHsti„ ,77 " ' ',nd  Orchester -Mitglieder ohne Rücksicht anauf den Kunstwort

6. g '.,,lr ov und Erzieher.
It ?* ;i« dlL ' " Stellun « e“ befindlichen Angestellten der Schiffbe-
1 0' bildung . 'er  b ’cefahrzenge und der Binnenschiffahrt ohne Rücksicht auf

l«« RumbZf dl ! itM V »«lande liei einer amtlichen Vertretung des Reiches
™ nataates , oder bei deren Leitern oder Mitgliedern beschäftigt sind.

.Drucksachen (Verlobungsbriefe , Hochzeitseinladungen usw .)
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.
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8 Personen , welche eine ähnliche Tätigkeit wie bei 1—8 auf eigene
Rechnung ausüben , nach besonderen Bestimmungen des Bundesrates.

Tw Voraicherime 'snflichtiire . oder bei dessen Weigerung der ArbeitgeDer Versicherungspflichtige , oder _— - o , ~ ,
beschafft auf Grund einer von der Ausgabestelle erteilten Aufnahmekarte über
Personalien die Versicherungskarte (die Unterlassung wird mit 10 Mark Geld
strafe geahndet ). Die Versicherungskarte ist spätestens bei der ersten Gehalt-
Zahlung, bei angedrohter Strafe von 10 Mark, dem Arbeitgeber behufs Umkleben
der erforderlichen Marken zu übergeben.

Beitragsleistung.

Gehalts¬
klasse

J ahresarbeitsverdienst
Mk.

Beitrag in Mk. für
1 Monat

A
B
C
D
E
F
G
H
J

bis zu 550
mehr als 550 bis 850

850 , U50
1150
1500
2000
2500
8000
4000

1500
2000
2500
3000
4000
5000

1.60
3.20
4.80
6.80
9.60

13.20
16.60
20 .—
26.60

12 Monate

19.20
38.40
57.60
81.60

115.20
158.40
199.20
240.-
319.20

Gegenleistungen.

Klasse

Ruhegeld1/41 derinnerhalb( 10Jahrenge--
zahltenBeiträge

Witwen¬

geld */5
des Ruhe¬

geldes

Waisen¬
geld */ö

des
Witwen¬
geldes Ruhegeldfür weibl.Ange¬stelltebeiEr¬werbsunfähig¬

keitnach60Beitragsmonaten

Jährliche

Ruhe¬

geld

A 48 19.20 3.84 24 2.40
B 96 38.40 7.68 48 4.80
c 144 57.60 11.52 72 7.20
D 204 81.60 16.32 102 10.20
E 288 115.20 23.04 144 14,40
F 396 158.40 31.68 198 19.80
G 498 199.20 39.84 249 24.90
H 600 240.— 48.— 300 30.—
J 798 319.20 63.84 399 39.90

Kataloge, *
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